
10 018 146 

Beschluss des Akkreditierungsrates  

Antrag: 10 018 146 
Studiengang: Angewandte Sportwissenschaft, B.A. 
Hochschule: Fachhochschule für Sport und Management Potsdam 
Studienort/e: Potsdam 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2023 - 30.09.2031 

Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Auflage 1: Die angebotenen dualen Varianten (ausbildungs-/praxisintegrierend) müssen in 
angemessener Form widerspruchsfrei in der Studien- und Prüfungsordnung verankert werden. (§§ 3, 
12 Abs. 5 Ziffer 1, Abs. 6 StudAkkV) 

Auflage 2: Die Hochschule muss sicherstellen, dass im Rahmen des Curriculums eine systematische 
inhaltliche Verzahnung des hochschulischen und betrieblichen Lernorts stattfindet. Die 
Verzahnungselemente müssen in geeigneter Form in den Studiengangsunterlagen verankert werden. 
Alternativ ist von einer Verwendung des Profilmerkmals "dual" auch und gerade in der 
Außendarstellung zukünftig abzusehen. (§ 12 Abs. 6 StudAkkV) 

Auflage 3: Die Hochschule regelt, dass beteiligte Absolventinnen und Absolventen unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Belange über Evaluationsergebnisse von Absolvierendenbefragungen oder 
Verbleibstudien informiert werden. (§ 14 StudAkkV) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflagen wurden nicht erfüllt.  

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht keine Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung 
bzw. der entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der 



120. Sitzung des Akkreditierungsrats 

Auflagenerfüllung eingereicht. Die Hochschule erhält eine einmalige Nachfrist von sechs Monaten. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Nichterfüllung von Auflagen zum Entzug der Akkreditierung führen 
kann. 


